
Bericht des Vorstands nach §§186 Abs. 4 S. 2 in Verbindung mit § 203 Abs. 1
und 2 AktG

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen
auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll dem
Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteiien oder
Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu
ermöglichen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als
Gegenleistung für die Veräußerung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten
Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um auch solche Unternehmen
erwerben zu können, muss die Greenwich Beteiligungen AG die Möglichkeit haben,
eigene Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermächtigung
zum Bezugsrechtsausschluss soll die notwendige Flexibilität geben, um sich
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Es kommt
bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen
Beteiligungsquote oder des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre.
Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von
Aktien nicht möglich, die damit für die Gesellschaft und für die Aktionäre
verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zur Zeit nicht. Wenn
sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem
Genehmigten Kapital zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer
Aktien Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb gegen
Gewährung von Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.

Zudem soll das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital ausgeschlossen werden
können, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG erfüllt sind. Die Möglichkeit
soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen
auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen
Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen.
Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit
erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch zu einer
Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils
der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren
relativen Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen die Möglichkeit, die
hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben.

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein
technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder
durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft
verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf
Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des



Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den
Aktionären für angemessen.

Das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden können, wenn ein Dritter, der
nicht Kreditinstitut ist, zur Zeichnung zugelassen wird, allerdings mit der
Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen übrigen Aktionären
entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital zum Bezug anzubieten. Insoweit handelt
es sich nur um einen Bezugsrechtsausschluss rein formaler Art zur Vereinfachung
der Abwicklung und zur Reduzierung der Kosten, insbesondere der Bankgebühren.
Materiell bleibt das Bezugsrecht der Aktionäre in vollem Umfang aufrechterhalten.
Dieser formale Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert die Durchführung der
Kapitalerhöhung, da die Aktien in einem ersten Schritt von einem Zeichner
übernommen werden können und dementsprechend nur ein Zeichnungsschein
abzugeben ist. Durch verpflichtende Erklärung dieses Dritten bei der Zeichnung der
Kapitalerhöhung und gegebenenfalls bestimmte abwicklungstechnische
Vorkehrungen, wird das Bezugsangebot aus der Kapitalerhöhung an die Aktionäre
gemäß dem hier vorliegenden Beschlussvorschlag durch die Gesellschaft
sichergestellt werden.
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